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Vorwort  

Mehr Raum für den Alpenrhein – eine Generationenaufgabe 

�� Klimamodelle sagen voraus, dass künftig Hochwasserereignisse häufi-
ger werden; die Menschen, die am Unterlauf wohnen, werden davon 
stärker betroffen sein, denn hier hat der Alpenrhein ein geringeres 
Abflussvermögen. Um dieses Problem zu lösen, ist die Solidarität und 
die Allianz aller Bewohnerinnen und Bewohner des Alpenrheintales 
gefragt. 

�� Die Rheindämme kommen ins Alter; sie wurden mit den vergleichsweise 
bescheidenen technischen Mitteln vor 100 Jahren gebaut; das Ent-
wicklungskonzept setzt sich zur Aufgabe, die Sicherheitsstandards der 
Dämme den Erfordernissen der Zeit anzupassen. 

�� Der Alpenrhein hat sich in den letzten Jahrzehnten so stark in den 
Untergrund eingetieft, dass der Grundwasserspiegel in einzelnen 
Regionen um bis zu 5 Meter gesunken ist. Auswirkungen auf die 
Trinkwasserversorgung und die landwirtschaftliche Produktion könnten 
mittel- bis langfristig daher nicht ausgeschlossen werden. Die 
Wasserführung der Talfliessgewässer ist vielfach heute schon stark 
reduziert; zahlreiche Giessen sind ausgetrocknet. Auch Ufersicherungen 
und Brückenwiderlager müssen im Auge behalten werden, wenn nichts 
gegen die Sohleintiefung unternommen wird 

�� Die kanalartige strukturarme Regulierung und intensive Umlandnutzung, 
ein täglich stark schwankender Wasserspiegel sowie die ganzjährige 
Trübung haben dazu geführt, dass der einst artenreiche Alpenrhein 
heute dringend nach ökologischen Verbesserungen verlangt. Das 
Entwicklungskonzept bietet die einmalige Chance, Maßnahmen für den 
Hochwasserschutz so zu gestalten, dass sie auch der ökologischen 
Aufwertung des Flusses dienen. Den Schwall zu reduzieren und die 
Strukturvielfalt im Flussbett zu verbessern gehören hier zu den zentralen 
Anliegen. Wie dies gelingen kann, mit und ohne zusätzliche Wasser-
kraftnutzung, soll im Rahmen des Entwicklungskonzeptes untersucht 
und diskutiert werden. 

�� Die hohe Dichte der Wohnbevölkerung, das wachsende Freizeitangebot 
der Menschen aber auch das zunehmende Natur- und Umweltinteresse 
der Bevölkerung lassen erwarten, dass der Alpenrhein künftig als 
Naherholungsraum weiter an Bedeutung gewinnen wird. Ein landschaft-
lich attraktiver Alpenrhein als gut erreichbare durchgängige Verbin-



dungs- und Erholungsachse vor der „Haustür“ der Menschen im Alpen-
rheintal ist daher ein wesentliches Ziel des Entwicklungskonzeptes. 

�� Eine raumplanerische Vision sieht den Alpenrhein und sein nahes 
Umland als eigenständiges verbindendes Element des Tales mit großer 
Bedeutung für die Sicherheit und die Attraktivität des Lebensraumes. 
Dieser „Flussraum“ wird zwar extensiv genutzt (etwa von der Land- und 
Forstwirtschaft, von Erholungssuchenden, zur Grundwasserversorgung), 
bleibt aber frei von Nutzungen mit hohem Schadenspotenzial und dient 
in erster Linie dem Hochwasserrückhalt bei Extremereignissen. 

�� Die Studie zur räumlichen Entwicklung des Alpenrheintales (im Auftrag 
der Raumplanungsfachstellen in FL, SG, GR und Vlbg., 2002) vermisst 
gemeinsame Identität zum Alpenrheintal und dem einheitlichen Raum. 
Die Gestaltung des Alpenrheins als sicheres aber auch ökologisch und 
erholungsfunktionell attraktives „Rückgrat“ des Tales wäre meiner 
Ansicht nach jene gemeinsame Aufgabe, die die Identität der Region 
nachhaltig stärken könnte. Dazu bedarf es enormer Anstrengung und 
Bereitschaft aller beteiligten Länder – ein Generationenprojekt eben, 
aber ganz im Sinne des Alpenrheins und der gesamten Region.  

Klaus Michor, Projektleiter 
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1 Aufgabe und Struktur des Leitbildes 

Im Leitbild werden Ziele formuliert, an welchen sich zukünftiges Handeln im 
Zusammenhang mit dem Alpenrhein ausrichten soll. Es soll einen realisier-
baren, von den Beteiligten getragenen bzw. tolerierten Zielzustand (Soll-
Zustand) aufzeigen, der die Basis für das Massnahmenkonzept und den 
Richtplanprozess bildet. Dazu müssen sektorale Ziele sowie Nutzungs- und 
Schutzinteressen aufeinander abgestimmt werden. 

Das Leitbild besteht aus den Leitbildvorgaben bezüglich den räumlichen 
Entwicklungen im Alpenrheintal (Rahmenbedingungen, Visionen), den 
generellen gemeinsam getragenen Zielen bezogen auf den Alpenrhein und 
sektoralen Zielen in den Fachbereichen 

�� Flussbau/Hochwasserschutz - Grundwasser, 

�� Ökologie, 

�� Raumplanung (Besiedlung, Wirtschaft, Natur- und Landschaft, 
Erholung/Tourismus, Verkehr, Ver- und Entsorgung, Material-
gewinnung und Deponien, Wasserkraft), 

�� Land- und Forstwirtschaft. 

Das Entwicklungskonzept Alpenrhein ist primär auf Verbesserungen in den 
Bereichen Flussbau/Hochwasserschutz und Ökologie ausgelegt. Bei den 
Fachbereichen Raumplanung sowie Land- und Forstwirtschaft liegt der 
Schwerpunkt der Leitbildarbeit in der Identifikation der Rahmenbedingungen 
für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit im Rahmen des künftigen 
Entwicklungskonzeptes Alpenrhein. 

 

2 Leitbildvorgaben für das Alpenrheintal 

Das Entwicklungskonzept Alpenrhein umfasst das flussnahe Gebiet im 
Alpenrheintal als länderübergreifende Region zwischen dem Zusammen-
fluss von Vorder- und Hinterrhein und dem Bodensee (Kantone GR, SG, 
Fürstentum Liechtenstein, Vorarlberg). 

Der Lebensraum für Menschen, Pflanzen und Tiere sowie der Wirtschafts-
raum Alpenrheintal sollen qualitativ aufgewertet und die Wachstumschancen 
begünstigt werden. 

interdisziplinärer, 
realisierbarer 
Zielzustand 

Leitbildvorgaben, 
generelle und sekto-
rale Ziele  

Projektgebiet 

Leitsatz 
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Dieser Leitsatz stützt sich auf die übergeordneten Ziele, welche die 
Internationalen Regierungskommission Alpenrhein wie folgt formuliert:1 

�� Die Sicherheit von Mensch, Tier und Habe vor Hochwässern soll 
weitestgehend gewährleistet werden. 

�� Das Ökosystem Alpenrhein mit Zuflüssen und Kanälen soll mit Blick 
auf früher vorhandene natürliche Zustände verbessert werden. 

�� Das Grundwasser soll geschützt und nachhaltig genutzt werden. 

�� Die Effizienz des Einsatzes von Energie soll verbessert, eine 
nachhaltige Nutzung vorhandener Potentiale wo möglich und 
zweckmässig gefördert bzw. offen gelassen werden. 

Alle Massnahmen zur Befriedigung der aktuellen Ansprüche von Gesell-
schaft und Wirtschaft sollen die Möglichkeiten künftiger Generationen, ihre 
eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und ihren Lebensstil zu wählen, nicht 
gefährden. 

Mit einer intakten, sicheren Rheinlandschaft, die einen hohen Erholungswert 
aufweist, wird die Standortattraktivität und damit die Wettbewerbsfähigkeit 
mit andern Agglomerationen erhöht. 

Die besonderen Vorzüge der verschiedenen Teilgebiete sollen gefördert und 
die natürlichen Grundlagen des menschlichen Lebens wie Boden, Luft, 
Wasser und Landschaft erhalten werden. Mit der teilweisen Neugestaltung 
des Alpenrheins soll eine die Länder und Regionen übergreifende 
gemeinsame Identität zum Alpenrheintal erreicht werden.  

Um die unterschiedlichen Interessen im Flussumland bestmöglich zu 
wahren, müssen die geplanten Massnahmen aufgrund einer umfassenden 
Interessenabwägung an den übergeordneten Zielen gemessen werden. Die 
im Leitbild aufgeführten Ziele können nicht alle vollständig erreicht werden. 
Der Umsetzungsgrad hängt auch von der Örtlichkeit ab. Eine hohe Priorität 
wird jenen Massnahmen zugewiesen, welche den Hochwasserschutz, den 
Lebensraum für Menschen, Tiere und Pflanzen sowie die Erholungsfunktion 
für die Anwohner effizient, schnell und wirksam verbessern. Solche Mass-
nahmen können neben realen Veränderungen auch Verfahren und Hand-
lungsanweisungen für die Abstimmung mit bestehenden Planungsinstru-
menten und für planungsrechtliche Sicherungen beinhalten. 

                                                      

1 Gemeinsam am Alpenrhein, Internationale Regierungskommission Alpenrhein 1995 bis 
2000, Seite 23, Ziff. 3.3. 

Nachhaltigkeit 

Wettbewerbs-
fähigkeit erhöhen 

Länderübergreifende 
Identität 

Interessenabwägung 
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gesamte Untersuchungsgebiet jedoch relativ wenig. Mehr als die Hälfte des 
Wachstums entfällt auf das Vorarlberger Alpenrheintal. Der Schweizer Teil 
des Alpenrheintals wies ein unterdurchschnittliches Wachstum auf. 

Während der dargestellten Zeitperiode hat die Zahl der Arbeitsplätze um 
rund 85'000 oder um 56% zugenommen (CH: 24.5%, A: 50%13, FL: 185%). 
Auffallend ist, dass sich die Zahl der Arbeitsplätze im Fürstentum Liechten-
stein in dieser Zeitspanne verdreifacht hat. Bezogen auf das gesamte 
Untersuchungsgebiet sind das rund ein Viertel. Die Hälfte des Wachstums 
entfällt auf das Vorarlberger Rheintal. 

Im Rahmen des Entwicklungskonzeptes Alpenrhein können keine grund-
sätzlichen Ziele der Raumplanung für die gesamte Talschaft formuliert und 
umgesetzt werden, weil sich das Projekt auf den Alpenrhein konzentriert. 
Dagegen soll die Raumplanung aufzeigen, wie Veränderungen am Alpen-
rhein mit dem Gesamtraum vernetzt sind und welcher Beitrag für die 
Aufwertung oder Verbesserung des Wirtschafts- und Lebensraumes Alpen-
rheintal geleistet werden kann.  

Raumplanerische Zielvorgaben sind auch nicht immer konfliktfrei. Es ist 
deshalb wichtig, die Konflikte aufzuzeigen und die Entscheidfindung in einer 
Interessenabwägung vorzunehmen. 

Im Hinblick auf das Entwicklungskonzept Alpenrhein formuliert die Raum-
planung nicht nur Leitbildvorstellungen und Ziele, sondern auch Rahmen-
bedingungen, an denen spätere Massnahmen zu messen sind.  

Grundlage der Leitbildvorgaben, Ziele und Rahmenbedingungen bilden ins-
besondere die Richtpläne der Kantone Graubünden und St. Gallen, der 
Landesrichtplan des Fürstentum Liechtenstein, Vorarlberger Landesraum-
pläne bzw. -konzepte, das Landschaftsentwicklungskonzept der Regional-
planung Rheintal (SG) und das Interreg-Projekt Freizeit und Erholung im 
Alpenrheintal. 

�� Die wirtschaftlichen Entwicklungsvoraussetzungen und die Wett-
bewerbsfähigkeit der verschiedenen Regionen sollen verbessert 
werden. 

�� Die für die Wirtschaft notwendigen Rahmenbedingungen und Stand-
ortvoraussetzungen sollen gewährleistet werden. 

�� Das Potential der Stromerzeugung aus Wasserkraft ist grundsätzlich 
für spätere Nutzungen offen zu halten. 

Grundsätze / 
sektorale Ziele 

Wirtschaft 
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�� Die Siedlungsentwicklung soll möglichst in bereits gewidmeten 
Siedlungsgebieten durch Verdichtung erfolgen. Das Entwicklungs-
konzept soll den Spielraum aufzeigen, welcher der Raumplanung 
mit Rücksicht auf den Hochwasserschutz eingeräumt werden kann.  

�� Die Siedlungsentwicklung und der Gewässerraum sollen entflechtet 
werden. 

�� Zur Minimierung der Auswirkungen eines Überlastfalles sind die 
erforderlichen Massnahmen zur Hochwasserwarnung und –alarmie-
rung sicherzustellen und planungsrechtliche Massnahmen zur 
Schadensverhütung oder -begrenzung vorzuschlagen. 

�� Höhere Grundwasserstände sollen bereits in der Raumplanung 
berücksichtigt werden. Bei bestehenden Anlagen ist zu verhindern, 
dass Keller und Infrastrukturanlagen durch zu hohe Grundwasser-
spiegel vernässt werden. 

�� Landschaftsschutzgebiete und extensiv genutzte Kulturlandschaften 
sind mit dem Alpenrhein zu vernetzen und aufzuwerten. 

�� Quervernetzungen des Alpenrheins insbesondere im Hinblick auf 
bekannte Wildwanderkorridore sollen berücksichtigt werden. 

�� Das grosse Naherholungspotential im Rheinumfeld ist mit dem 
Rhein in Verbindung zu bringen und darüber hinaus sachbezogen 
zu vernetzen (vgl. Interregprojekt Freizeit und Erholung im Alpen-
rheintal). 

�� Durchgehende, dem Rhein entlang führende Verbindungen des 
Langsamverkehrs sind zu erhalten, zu verbessern oder zu errichten. 

�� Freizeitnutzung am und im Alpenrhein ist mit gezielter Besucher-
lenkung zu fördern. 

�� Aus wirtschaftlichen Gründen sollen bestehende Verkehrsträger wie 
Autobahnen, Autobahnzufahrten, Staatsstrassen, Eisenbahnen und 
Brückenübergänge möglichst unangetastet bleiben. 

�� Geplante Verkehrsverbindungen sind in die wasserwirtschaftlichen 
Planungen einzubeziehen. 

�� Die Grundwassernutzung für die Trink- und Brauchwasserver-
sorgung muss quantitativ und qualitativ auch in Zukunft gewähr-
leistet werden. Brunnenstandorte sind möglichst zu erhalten. 

�� Die Ver- und die Entsorgung z.B. mit Wasser oder Energie muss 
gewährleistet werden. Für die Wasserversorgung muss die Güte des 
Grundwassers so erhalten bleiben bzw. verbessert werden, dass die 
Wassergewinnung auch in Zukunft ohne Aufbereitung möglich ist. 

Besiedlung 

Landschaft 

Erholung/Tourismus 

Verkehr 

Ver- und Entsorgung 
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�� Die Funktionsfähigkeit der Kläranlagen und Kehrichtverbrennungen 
muss erhalten bleiben. 

�� Die Gewinnung von Baurohstoffen wie Kies und Sand für die lokalen 
Bedürfnisse (z.B. Kanton Graubünden) soll im Zuge von wasser-
baulich sinnvollen Projekten bzw. im Rahmen eines koordinierten 
länderübergreifenden Gesamtkonzeptes gewährleistet werden. 

�� Es sind Massnahmen zu favorisieren, welche das Wasserkraft-
potential am Alpenrhein nutzen respektive erhalten, gleichzeitig aber 
ökologische Defizite reduzieren und gesamthaft die ökologische 
Situation verbessern. 

 

7 Sektorale Ziele im Bereich Land- und Forstwirtschaft 

Nach der Regulierung des Alpenrheins konnten die einst ausgedehnten 
Feuchtgebiete des Rheintals in produktive landwirtschaftliche Nutzflächen 
umgewandelt werden. Der Nutzungsdruck auf bisher extensiv genutzte bzw. 
ungenutzte Gebiete nahm vor allem in der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts auch durch Ausdehnung der Siedlungsgebiete ständig zu.  

Aus klimatischen und topografischen Gründen überwiegt im nördlichen 
Rheintal sowohl auf Vorarlberger als auch auf St. Galler Seite Grünland-
nutzung unterschiedlicher Intensität. Auch die Bewirtschaftung der Rheinvor-
länder erfolgt relativ intensiv, wobei für die Düngung Regelungen erlassen 
wurden. Die im Maximum 230 m breiten Vorländern sind für die Landwirt-
schaft von grosser Bedeutung: „Die Pachtflächen bilden stellenweise die 
Existenzgrundlage von landwirtschaftlichen Betrieben“ (Auszug aus einem 
Pachtvertrag mit dem Landeswasserbauamt Bregenz). Insgesamt umfassen 
die Rheinvorländer sowohl auf Schweizer als auch auf österreichischer Seite 
jeweils über 200 ha Landwirtschaftsflächen, in Liechtenstein liegt der 
entsprechende Wert bei rund 3 ha. Im Vorarlberger Rheintal sind neben den 
intensiv genutzten Landwirtschaftsflächen auch grosse Extensivflächen 
erhalten: Rund 760 ha werden als Streuwiesen östlich des Alpenrheins 
sowie im Rheindelta westlich des Rheins etwa 300 ha als Streuwiesen 
bewirtschaftet. Das Rheintal im Bereich Fürstentum Liechtenstein - Werden-
berg wird ebenfalls vorwiegend durch intensive landwirtschaftliche Grünland-
nutzung geprägt. Auf rund einem Drittel der landwirtschaftlich genutzten 
Flächen wird Acker-, Gemüse- und Obstbau betrieben. Grössere extensiv 
genutzte Flächen sind vor allem im Ruggeller Riet und Schwabbrünnen-
Äscher erhalten. In der klimatisch begünstigen Talsohle des Bündner Rhein-
tals dominiert Ackerbau mit einem hohen Anteil an Raps und Getreide. Vor 

Materialgewinnung 
und Deponien 

Wasserkraft 

Ausgangslage 
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allem zwischen Maienfeld und Landquart ist auch der Obst- und Gemüse-
anbau wichtig. 

Forstwirtschaft ist in der Talsohle des Rheintals von eher untergeordneter 
Bedeutung. Echte Auwälder, die noch der Überschwemmungsdynamik 
durch den Alpenrhein bzw den Bodensee unterliegen, sind in Mastrils-
Untervaz-Trimmis und an den Mündungen von Neuem und Altem Rhein 
erhalten. Ökologisch wertvolle Waldflächen wurden teilweise als Schutz-
gebiete ausgewiesen bzw. werden naturnah bewirtschaftet. 

Um am Alpenrhein Verbesserungen in den Bereichen Flussbau/Hoch-
wasserschutz, Grundwasser und Ökologie zu erreichen, braucht dieser 
Gebirgsfluss mehr Raum. Im Vordergrund stehen dabei Flussaufweitungen 
in Abschnitten, wo sich der Alpenrhein eintieft oder die Abflusskapazität ver-
gleichsweise gering ist. Wenn immer möglich und wenn aus flussbaulicher 
und morphologischer Sicht sinnvoll, sollen Flussaufweitungen primär in ehe-
maligen Auenwäldern platziert werden. Vor allem unterhalb von Sargans 
und insbesondere zwischen der Illmündung und dem Bodensee (inter-
nationale Rheinstrecke) ist dies aber schwierig respektive kaum möglich. 
Deshalb dürften in diesen Abschnitten vorwiegend landwirtschaftliche 
Nutzflächen im Bereich der Vorländer beansprucht werden. 

Weil vom Raumbedarf für den Alpenrhein in erster Linie land- und 
forstwirtschaftliche Nutzflächen betroffen sind, ist dieser wichtige Wirt-
schaftszweig für das Entwicklungskonzept von grosser Bedeutung, insbe-
sondere die Themen: 

�� Flächenbedarf für Massnahmen 

�� landwirtschaftliche Nutzung der Vorländer 

�� standortgerechte Wälder 

�� Entschädigungsmodelle 

�� Infrastrukturanlagen (Wege, Gräben) 

�� regionale strukturelle Unterschiede 

 

Für diese Themen gelten folgende sektorale Ziele respektive Rahmen-
bedingungen: 

�� Mit Grund und Boden ist sparsam umzugehen; die landwirtschaft-
liche Nutzfläche ist der wichtigste Produktionsfaktor für die boden-
abhängige Landwirtschaft. Ebene, ackerfähige und für eine Frucht-

Themen 

Grundsätze / 
sektorale Ziele 
respektive Rahmen-
bedingungen 
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folge geeignete, zusammenhängende Flächen sind für die regionale 
Landwirtschaft besonders wertvoll. 

�� Bei Beanspruchung von landwirtschaftlich oder forstlich genutzten 
Gebieten für Hochwasserschutz und/oder Renaturierungen ist eine 
Interessenabwägung durchzuführen. 

�� Für Retentionsräume und Notentlastungsräume sind Entschä-
digungsmodelle zu entwickeln. Die Art der Nutzung der Vorländer 
soll gemeinsam mit der Schutzwasserwirtschaft festgelegt werden. 
In Notentlastungsräumen ändert sich die Bewirtschaftung nicht. 

�� Eingriffe in landwirtschaftlich genutzte Gebiete sollen mit Struktur-
verbesserungsmassnahmen begleitet werden; geeignete Instrumen-
te dafür (Landumlegung und moderne Melioration) sind zu prüfen 
und regionale strukturelle Unterschiede sollen berücksichtigt wer-
den. 

�� Existenzbedrohende „Härtefälle“, die sich aus der Beanspruchung 
von Vorländern für Flussaufweitungen ergeben, sind besonders 
sorgfältig zu prüfen. 

�� Grundwasseranhebungen erfolgen in Abstimmung auf die Bewirt-
schafter; dabei ist auch die Bodeneignung zu berücksichtigen. 

�� Eine naturnahe Bestockung im Rheinumland wird angestrebt. 

�� Eingriffe und Massnahmen (z.B. Flussaufweitungen) auf Waldflä-
chen haben Vorrang vor dem Interesse der Walderhaltung, wenn im 
Rahmen des Entwicklungskonzeptes wichtige Gründe dafür vorge-
bracht werden. 

�� Die derzeit bereits überwiegende Erholungs- und Wohlfahrtsfunktion 
der flussnahen Wälder hat Vorrang vor deren Wirtschaftsfunktion. 


